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RS OGH 1983/3/23 3Ob693/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1983

Norm

ABGB §1319a D

Rechtssatz

Auch in einer Langlau1oipe die im Loipenplan als "sportlich reizvoll" und "teilweise schwierig" bezeichnet wird, ist ein

plötzlicher senkrechter Abfall der Loipe in Höhe von achtzig Zentimeter, der nicht abgeschrägt ist, ein absolut

ungewöhnliches Hindernis, und stellt eine äußerst gefährliche Situation dar.
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